
Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil  

 
4.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Au s-
schüsse  

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    26.04.2016 
Sitzung des Gemeinderats      10.05.2016 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   13.09.2016   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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Presse, Zuhörer 
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4.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 01 .03.2016 gefassten 
Beschlüsse  

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 01.03.2016 den Prüfungsbericht über die Allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde Berglen 
und des Wasserwerks Berglen 2010 ï 2013 sowie von der Stellungnahme der Gemeindeverwal-
tung zu den Prüfungsbemerkungen Kenntnis genommen hat. Der Gemeinderat hat außerdem 
einstimmig beschlossen Frau Klara Hofmann das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Berglen zu 
verleihen. Nach Absprache mit Frau Hofmann sollen die Feierlichkeiten im Rahmen einer sepa-
raten Veranstaltung durchgeführt werden.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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4.3. Bekanntgaben  

- Genehmigung der 6. Änderung des gemeinsamen Fl ächennutzungsplans 
2000 - 2015 des GVV Winnenden und der Gemeinde Berglen um die 
Wohnbaufläche "Stöckenhäule" in Stöckenhof  

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die von der Verbandsversammlung des GVV Winnenden 
und vom Gemeinderat der Gemeinde Berglen beschlossene 6. Änderung des gemeinsamen 
Flªchennutzungsplans f¿r die Wohnbauflªche ĂStºckenhªuleñ in Stºckenhof vom Regierungs-
präsidium Stuttgart mit Schreiben vom 02.03.2016 genehmigt wurde.   
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:  1 x Bauamt 
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4.4. Bekanntgaben  

- Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2015  
   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die fortgeschriebene Bevölkerungszahl in Berglen auf 
Basis Zensus 2011 zum 30.09.2015 bei 6.071 Personen liegt. Davon sind 3.036 Personen 
männlich und 3.035 weiblich.   
 
Der Gemeinderat nimmt die Bevölkerungsfortschreibung zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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5.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Abstellen von Wohnwägen im Gewerbegebiet Erlenhof  
   

    
Gemeinderat Moser spricht die Verkehrssituation im Gewerbegebiet Erlenhof an. Zusätzlich zu 
den dort parkenden Fahrzeugen der Mitarbeiter der Gewerbebetriebe sind seit einiger Zeit meh-
rere Wohnwägen abgestellt. Bei Begegnungsverkehr kommt es daher öfters zu Behinderungen, 
da ein Ausweichen in Parklücken nicht mehr möglich ist.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Verwaltung die Thematik bekannt sei.  
Solange der Wohnwagen jedoch zugelassen und nicht im Parkverbot abgestellt ist, eine Rest-
fahrbahnbreite von drei Metern verbleibt, und die Zwei-Wochen-Regelung beachtet ist, kann die 
Gemeindeverwaltung nicht dagegen vorgehen.  
Grundsätzlich gilt bei Anhängern ohne Zugfahrzeug die Zwei-Wochen-Regelung.  Das Parken 
von Wohnwagen auf allgemein zugänglichen Straßen ist in § 12 Abs. 3b Straßenverkehrsord-
nung (StVO) geregelt. Danach darf ein vom Zugfahrzeug abgekoppelter Caravan nicht länger als 
zwei Wochen auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgestellt werden. Wird gegen diese Rege-
lung verstoßen, so wird ein Bußgeld fällig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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5.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Sperrung Busbucht Nachbarschaftsschule während Baumaßnahme 
Sporthallenneubau  

   

    
Gemeinderat Schade spricht die in Zusammenhang mit der Baumaßnahme Sporthallenneubeu 
gesperrte Bushaltebucht und die Verlegung des Fußweges an und erkundigt sich, wie lange die-
se Sperrung noch aufrechterhalten wird bzw. ob die Busbucht nicht wenigstens an den Wochen-
enden geöffnet werden kann.  
 
Herr Müller von der Technischen Verwaltung weist darauf hin, dass dies die einzige Fläche ist, 
auf der Material der Baufirmen zwischengelagert werden kann. Die Sperrung wird also bis zum 
Ende der Baumaßnahme aufrechterhalten werden müssen. Jegliche Öffnungen des Geländes 
sind dringend zu vermeiden, um das Material vor Diebstahl zu sichern. Auch an der Sporthalle 
selbst werden Bauzylinder angebracht, um Unbefugten den Zutritt zum Gebäude zu verwehren.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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6. Bürgerfragestunde  

- Instandsetzung des Paul -Hägele-Wegs in Oppel sbohm  
   

    
Auf Anfrage von Herrn Ronald Schmidt zur Instandsetzung des Paul-Hägele-Wegs in Oppels-
bohm teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass mit der Sanierung des Wegs nach Fertigstellung 
des Bauvorhabens Paul-Hägele-Weg 7 begonnen wird.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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7. Gewährung eines Zuschusses an den SSV Steinach -Reichenbach Ab t. 

Tennis für die Sanierung der Tennisplätze  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 147/2016 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und ergänzt, dass zwischenzeitlich auch die Finanzie-
rungsbestätigung der Volksbank Stuttgart eG vorliegt.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:  
 

1. Der Gemeinderat bewilligt der Abt. Tennis des SSV Steinach -Reichenbach e.V. für 
die Sanierung von drei Tennisspielfeldern ein en verlorenen  Zuschuss in Höhe von 
4.500,00 ú. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, diesen Betrag im Haushalt 2017 zur Verfügung zu 
stellen.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschuss - vorbehaltlich des Nachweises e i-
ner gesicherten Finanzierung - nach Baufortschritt ausz ubezahlen.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister  
  1 x Kämmerei  
  1 x Amt für öffentliche Ordnung   
 



 
 

 

 
 

Gewährung eines Zuschusses an den SSV Steinach -Reichenbach Abt. 
Tennis für die Sanierung der Tennisplätze  

 
 
Der SSV Steinach-Reichenbach Abt. Tennis beantragt für die dringend erforderliche Sanierung 
von drei Tennisplätzen einen Investitionszuschuss.  
 
Bereits seit über 26 Jahren wird auf demselben Untergrund gespielt. Im Laufe der Zeit hat sich 
das Lavagestein im Untergrund so verdichtet, dass das Regenwasser nicht mehr versickern 
kann und so die Funktion der Drainage nicht mehr gegeben ist. Die Plätze trocknen daher sehr 
schlecht ab und es bilden sich bei Regenfall große Pfützen. Es ist vorgesehen, mit der Sanie-
rung im Herbst 2016 zu beginnen. Im Frühjahr 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 
 
Es wurden Angebote von zwei regionalen Firmen eingeholt. Der Tennisausschuss des SSV 
Steinach-Reichenbach hat sich am 07.03.2016 für eine Auftragsvergabe an die Firma B & M 
Tennisanlagen-Service ausgesprochen. Die Kosten für die Sanierung von drei Plätzen liegen 
hier bei insgesamt 46.235,07 ú. Das weitere Angebot liegt bei 40.703,95 ú.  
 
Es liegt derzeit noch kein Finanzierungsplan vor. Ein Antrag auf Bezuschussung durch den 
WLSB muss ebenfalls noch eingereicht werden. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. April 2008 wurden die früheren Vereinsförderrichtlinien 
aufgehoben und man kam überein, pauschale Baukostenzuschüsse nicht mehr grundsätzlich 
zu gewähren. Es können jedoch im Einzelfall Anträge für eine Projektförderung gestellt werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, einen pauschalen Zuschuss in Hºhe von 4.500,00 ú zu gewªhren.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
 

4. Der Gemeinderat bewilligt der Abt. Tennis des SSV Steinach -Reichenbach e.V. für 
die Sanierung von drei Tennisspielfeldern einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 
4.500,00 ú. 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, diesen Betrag im Haushalt 2017 zur Verfügung zu 
stellen.  

6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschuss - vorbehaltlich des Nachweises e i-
ner gesicherten Finanzierung - nach Baufortschritt auszubezahlen.  

   
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister  
  1 x Kämmerei  
  1 x Amt für öffentliche Ordnung   

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/147/2016  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

12.04.2016 öffentlich Entscheidung 
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8. Ersatzbeschaffung für da s TSF (1/47) der Freiwilligen Feuerwehr Berglen 

Abt. Nord  
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 149/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Feuerwehrkommandant Michael Maier, Abteilungskommandant Nord 
Jochen Gruber und den ehemaligen Feuerwehrkommandanten Ronald Schmidt und erläutert 
den Sachverhalt.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend des vorliegenden Lastenhe f-
tes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Beschlussfa s-
sung vorzubereiten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Amt für öffentliche Ordnung   
 



 
 

 

 
 

Ersatzbeschaffung für das TSF (1/47) der Freiwilligen Feuerwehr 
Berglen Abt. Nord  

 
In der Gemeinderatssitzung am 02.02.2016 wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass 
der Aufbau des TSF (1/47) gebrochen ist und das Fahrzeug deshalb aus Sicherheitsgründen 
stillgelegt werden musste.  
 
Aufgrund des schadhaften Fahrzeugzustandes wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2016 im 
Vermögenshaushalt die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges ausgewiesen. Bereits 
im Vorfeld, sowie anschließend auch im Rahmen der Verabschiedung des Feuerwehrbedarfs-
planes 2015, wurde die von der Feuerwehr vorgesehene Ersatzbeschaffung diskutiert und ein-
stimmig befürwortet.  
 
Von Seiten der Feuerwehr ist vorgesehen, ein nicht zuschussfähiges MZW (Mehrzweckfahr-
zeug) zu beschaffen. Der Einsatzzweck des Fahrzeuges ist der Transport von Personal und 
Material. Es soll ein Transporter mit Doppelkabine und Pritsche oder Planen/Spriegel-Aufbau 
angeschafft werden. Die Kosten für das Fahrzeug inklusive feuerwehrtechnischem Aufbau dür-
fen jedoch die Kosten für ein entsprechendes zuschussfähiges Fahrzeug abzüglich eines mög-
lichen Zuschusses nicht übersteigen.  
 
Der Gemeinderat hat dem Kauf eines MZW sowie des erforderlichen Fahrzeugaufbaus grund-
sätzlich zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Berglen, die Ausschreibungsunterlagen für das Fahrzeug zu fertigen. 
 
In der Sitzung des Ausschusses der Feuerwehr Berglen am 09.03.2016 wurden die Aus-
schussmitglieder über den Stand der vorzeitigen Ersatzbeschaffung eines MZW für das defekte 
TSF der Abteilung Nord informiert. Das Lastenheft zur Ausschreibung des Fahrzeugs wurde 
von Feuerwehrkamerad Ronald Schmidt vorgestellt und vom Ausschuss genehmigt. 
 
Es ist vorgesehen, eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen. Das Lastenheft des Fahr-
zeugs ist der Vorlage als nichtöffentliche Anlage beigefügt. Wir bitten, diese Anlage vertraulich 
zu behandeln.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend des vorliegenden Lastenhe f-
tes auszuschreiben und einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat zur Beschlussfa s-
sung vorzubereiten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Amt für öffentliche Ordnung   

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/149/2016 131.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

12.04.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 
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9. Beitritt der Gemeinde Berglen zur Fremdenverkehrsgemeinschaft Schw ä-

bischer Wald  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 150/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Frau Barbara Schunter, Geschäftsführerin der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer 
Wald, stellt die Fremdenverkehrsgemeinschaft anhand einer PowerPoint-Präsentation ausführ-
lich vor.  
Den Gemeinderäten liegt zudem Prospektmaterial als Übersicht über das Portfolio der Frem-
denverkehrsgemeinschaft vor.  
 
Frau Schunter betont, dass die Fremdenverkehrsgemeinschaft (FVG) dieses Jahr bereits ihr 
40jähriges Jubiläum feiert. Die Arbeit ist über Jahre hinweg solide und nachhaltig ausgelegt. Die 
Mitgliedschaft ist eine Freiwilligkeitsleistung der Gemeinden. Es zeigt sich, dass die Mitglieder 
langfristig orientiert sind.  
Durch die Mitgliedschaft würden sich für Berglen viele Handlungsfelder erschließen, bei denen 
sie bislang nicht präsent ist bzw. nicht in dem Umfang, wie die FVG dies leisten kann. Die Ge-
meinde Berglen wird insbesondere vom Unterkunftsverzeichnis, von Messeauftritten und von der 
Teilnahme am Tag des Schwäbischen Waldes profitieren. In der Region finden an diesem Tag 
insgesamt 60 Veranstaltungen statt. Diese erwecken viel mehr Aufmerksamkeit und erreichen 
mehr Menschen als eine Einzelveranstaltung der Gemeinde. Die Themen Direktvermarktung, 
Möglichkeiten für Wohnmobile und E-Bikes könnten außerdem touristisch noch mehr in Szene 
gesetzt werden.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass der Landkreis das Ganze finanziell mit einem maßgeblichen Be-
trag unterstützt. Er betont, dass Tourismus ein Aushängeschild für eine Region ist. Je attraktiver 
ein Gebiet ist, desto eher zieht es auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Ein weiterer Image-
gewinn für die FVG ist die Schwäbische Waldfee, die als Sympathieträger zu größerer Öffent-
lichkeitsaufmerksamkeit verhilft.  
 
Auf Anfrage von Gemeinderätin Rommel teilt Frau Schunter mit, dass auf die Gemeinde nur die 



Kosten für den jährlichen Mitgliedsbeitrag zukommen. Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist ein ein-
maliger Auftritt der Schwäbischen Waldfee.  
Die Gastronomen selbst müssen für ihren Eintrag 38 ú / Jahr bezahlen.  
 
Der Vorsitzende betont, dass die FVG nur so kostengünstig arbeiten kann, weil die FVG perso-
nell sehr schlank aufgestellt ist und zusätzlich Sponsorengelder und Fördermittel akquiriert wer-
den konnten. 
 
Frau Schunter informiert, dass die Mitgliederversammlung über die Höhe der Mitgliederbeiträge 
befindet. Auch über einen möglichen Beitritt der Gemeinde Berglen wird die Mitgliederversamm-
lung abstimmen. 
Die Beiträge wurden seit 2008 nicht mehr erhöht, ggf. muss in nächster Zeit mit einer moderaten 
Erhöhung gerechnet werden.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt zur Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer 
Wald e.V. zum 01.07.2016 vorbehaltlich der Mitgliederversammlung der  Fremdenve r-
kehrsgemeinschaft zu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:    1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Beitritt der Gemeinde Berglen zur Fremdenverkehrsgemeinschaft 
Schwäbischer Wald  

 
 
Die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald ist ein Verein des Rems-Murr-Kreises 
zur Stärkung des Landschaftsraumes Schwäbischer Wald. Aktuell sind 15 Kommunen, davon 
13 aus dem Rems-Murr-Kreis, Mitglied der Fremdenverkehrsgemeinschaft (Übersicht in der 
Anlage). Ihre Aufgabe ist es, insbesondere den Tourismusstandort und damit die Freizeitinfra-
struktur zu fördern. 
 
Im März gab es ein Informationsgespräch zwischen der Geschäftsführerin Barbara Schunter 
und der Gemeinde Berglen, vertreten durch Bürgermeister Maximilian Friedrich. Frau Schunter 
erläuterte dabei die Angebote der Fremdenverkehrsgemeinschaft sowie die Rahmenbedingun-
gen eines möglichen Beitritts der Gemeinde Berglen. Frau Schunter wird auch bei der Gemein-
deratssitzung am 12. April 2016 anwesend sein, um die Fremdenverkehrs-gemeinschaft vorzu-
stellen. 
 
Der ĂSchwªbische Waldñ ist eine attraktive Landschaftsmarke. Ein positives Image der Freizeit-
region fördert den Standortfaktor der angehörigen Kommunen. Zahlreiche Produkte wie Ser-
vice-Wanderwege, Veranstaltungen und andere Freizeitangebote haben die Fremdenverkehrs-
gemeinschaft in den letzten Jahren bedeutsam gemacht. 
 
Weitere Handlungsfelder der Fremdenverkehrsgemeinschaft: 
 

- Interessenvertretung der Mitglieder in verschiedenen Gremien (z.B. Regio Stuttgart), 
- Bewerbung durch Internetauftritt, Pressetermine usw., 
- Vermarktung und Interessensvertretung touristischer Anbieter, 
- Beratung der Mitglieder, 
- Vernetzung von Akteuren auf verschiedenen Ebenen u.v.m. 

 
Als Mitglied der Fremdenverkehrsgemeinschaft profitiert man somit von zahlreichen Vermark-
tungstätigkeiten. Dazu gehören nicht nur eine Vielzahl an Broschüren, wie beispielsweise die 
Gästezeitung oder das Gastgeberverzeichnis, sondern auch zahlreiche Messeauftritte und Prä-
sentationen.  
 
Bei einem Beitritt in die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V. könnte die 
Gemeinde Berglen einen Nutzen durch den hohen Stellenwert des Landschaftsverbandes er-
zielen. Die Vermarktung kommt nicht nur der Gemeinde Berglen selbst, sondern auch den örtli-
chen Infrastruktureinrichtungen (Gasthäusern, Ferienwohnungen, Anbietern von Fremdenzim-
mern, usw.) zu Gute. Diese Aufgaben wären durch die Gemeinde selbst nicht leistbar.  
 
Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde Berglen würde sich aus einem Sockel von 3.000 Euro 
und einem Betrag von 0,70 Euro pro Einwohner (Bemessungsgrundlage sind die Einwohner-
zahlen aus dem Jahr 2007) zusammensetzen. Für die Gemeinde Berglen liegt der Jahresbei-
trag damit aktuell bei 7309,90 Euro.  
 
Über eine Aufnahme könnte in der nächsten Mitgliederversammlung der Fremdenverkehrsge-
meinschaft entschieden werden.  
 
Nachdem die Gemeinde Berglen mit dem Beitritt zum Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 
im Jahre 2013 bereits an anderer vergleichbarer Stelle sehr positive Erfahrungen sammeln 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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konnte, wird von Seiten der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, einem Beitritt zur Fremden-
verkehrsgemeinschaft zum 01.07.2016, also quasi anlässlich des 40-jährigen Bestehens der 
Fremdenverkehrsgemeinschaft, zuzustimmen. Für das Jahr 2016 läge der Beitrag dann bei 
3654,95 Euro.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt zur Fremdenverkehrsgemeinschaft Sch wäbischer 
Wald e.V. zum 01.07.2016 zu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:    1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt   



Kartenübersicht Mitgliedskommunen 

 

 

 

















































Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
10. Beauftragung zur Erstellung des Nach weises der Regenwasserbehan d-

lung im Einzugsgebiet der Kläranlage Berglen  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 151/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende kurz den Sachverhalt. 
 
Der Gemeinderat beschli eßt einstimmig:  
 
Dem Ingenieurbür o Riker + Rebmann, Murrhardt, wird zu einer Honorarsumme von 
25.239,90 ú inkl. 19 % MwSt. der Nachweis der Regenwasserbehandlung im Einzugsgebiet 
der Kläranlage Berglen mit vier Regenüberläufen und zwölf Regenüberlaufbecken übe r-
tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Beauftragung zur Erstellung des Nachweises der 
Regenwasserbehandlung im Einzugsgebiet der Kläranlage Berglen  

 
 
Im Bereich des Zulaufkanals zur Kläranlage kommt es immer wieder zur Überstauung im Ka-
nalnetz. Dies resultiert daraus, dass der Stauraumkanal unter Druckabfluss betrieben wird. Es 
führt dazu, dass aus den Schachtbauwerken der Kanalinhalt auf die Wegfläche bzw. auf die 
Nebenanlagen des Weges bei geringen Niederschlagsereignissen verteilt wird. 
 
Wenn es gelänge die Schwelle des Stauraumkanals tiefer zu legen und damit den Druck abzu-
mindern, könnten Überschwemmungen vorgebeugt werden. Eine Veränderung der Schwelle 
hat jedoch Auswirkung auf das Beckenvolumen und muss daher im Vorfeld berechnet bzw. ge-
prüft werden. 
 
Der Nachweis der Regenwasserbehandlungsanlagen erfolgt mit einer Schmutzfrachtberech-
nung (Programm KOSIM der Firma ITWH, Hannover). Die Schmutzfrachten ergeben sich aus 
den angeschlossenen Einwohnern, Einwohnerwerten, Einzeleinleitern mit spezifischen 
Schmutzfrachten (z.B. Wäschereien) und den befestigten Flächen.  
Der Niederschlag wird mit einer dreißigjährigen Regenreihe (speziell für Berglen) simuliert. Die 
Regenwasserbehandlungsanlagen werden nach Art und Lage im Kanalnetz in der vorhandenen 
Größe, einschließlich des anzurechnenden Volumens der Zulaufkanäle, in dem Programm dar-
gestellt.  
 
Aus der Größe der Einzugsgebiete und Einwohner mit dem speziellen Wasserverbrauch wird 
die einzuhaltende Entlastungsfracht in den Vorfluter berechnet. Der Nachweis der einzuhalten-
den Entlastungsmenge ist dann zu erbringen. 
 
Aufgrund der Kenntnis des örtlichen allgemeinen Kanalisationsplans sowie den bestehenden 
Behandlungsanlagen und einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro macht es 
keinen Sinn, weitere Angebote von anderen Ingenieurbüros einzuholen.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann, Murrhardt, wird zu einer Honorarsumme von 
25.239,90 ú inkl. 19 % MwSt. der Nachweis der Regenwasserbehandlung im Einzugsge-
biet der Kläranlage Berglen mit vier Regenüberläufen  und zwölf Regenüberlaufbecken 
übertragen.  
 
 
Anlage: Honorarvorschlag Nr. 2302 des Ingenieurbüros Riker + Rebmann 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
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Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinder ates 
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Vergabe der Erschließungsarbeiten des Baugebietes Stöckenhäule 2 im 

Stöckenhof  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 155/2016 und die Tischvorlage mit den Submissionsergebnissen wird 
verwiesen. Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende führt ergänzend aus, dass seit acht Tagen die Möglichkeit besteht, sich für 
Bauplätze im Wohnbaugebiet Stöckenhäule zu bewerben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der 
Gemeindeverwaltung zwölf Bewerbungen für die Baugrundstücke vor, darunter auch zwei Bau-
plätze, die mehrfach angefragt wurden. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist nach wie vor sehr 
groß. Bürgermeister Friedrich geht davon aus, dass bei Weitem nicht alle Interessenten bedient 
werden können. Bei Veräußerung sämtlicher Baugrundstücke des Gebiets Stöckenhäule könnte 
die Gemeinde Mehrerlºse von ca. 400.000 ú erzielen. 
 
Gemeinderat Moser stellt den Antrag, die Kosten für die Herstellung der Narzissenstraße ge-
trennt zu erfassen, um die Zahlen gegenüber dem Steuerzahler transparent zu machen, auch 
wenn wegen evtl. geringerer Kosten die laufende Verwaltung zuständig ist.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Ausbau der Narzissenstraße momentan nicht geplant 
sei. Es spricht jedoch nichts dagegen, die Zahlen nachzuweisen, wenn an der Straße eines Ta-
ges Arbeiten vorgenommen werden.    
 
 
Mit 16 Ja -Stimmen und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss:  
 
Der Gemeinderat beauftragt den wirtschaftlichsten Bieter, die  Firma HSE -Bau aus 
Glauchau mit der Niederlassung in Kernen im Remstal mit der Erschließungsmaßnahme 
Stºckenhªule 2 zu einer Gesamtsumme von 674.921,03 ú inkl. 19 % MwSt.  
 
An die Süwag Energie AG wird die Lieferung und Ausführung der Straßenbeleuchtung 
gemäß Angebot vom 01.02.2016, ohne die Lieferung der Straßenbeleuchtungskörper, zum 



Preis von 32.243,00 Euro einschließlich MwSt. vergeben.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Erschließungsarbeiten des Ba ugebietes Stöckenhäule 2 
im Stöckenhof  

 
 
Aufgrund der nach wie vor sehr großen Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Berglen 
und der bereits erfolgten Ermächtigung zur Veräußerung der Bauflächen im Baugebiet Stö-
ckenhäule 2 in Stöckenhof beabsichtigt die Verwaltung, zeitnah mit den Erschließungsarbeiten 
für das Baugebiet zu beginnen. Die Erschließungsarbeiten umfassen insbesondere 
 

1.) Kanalisations - , Wasserleitungs -, Leerrohr - und Straßenbauarbeiten   
2.) Straßenbeleuchtung  

 
Zu 1.): Nach entsprechenden Beschlüssen des Gemeinderates zu dem Bebauungsplanverfah-
ren ist das Verfahren inzwischen soweit gediehen, dass die Erschließungsmaßnahme ausge-
schrieben werden kann. Die Verdingungsunterlagen konnten von interessierten Firmen seit 
Montag, den 07.03.2016 bei der Gemeinde Berglen abgeholt werden. Die Ausschreibung um-
fasst folgende auszuführende Arbeiten: 
 
 

- Oberbodenabtrag        ca. 1300 m³ 
- Gräben- und Grabenaushub, Tiefen bis ca. 5 Meter   ca. 3000 m³ 
- Aushub Bodenklasse 7, in Gräben und Flächen   ca. 1500 m³ 
- Kanalisation DN 200 ï DN 300 PVC, Tiefen bis ca. 5 Meter   ca. 550 lfm 
- Kanalschächte DN 1200                 ca. 12 Stück 
- Sedimentationsanlagen DN 3000             2 Stück 
- Hauskontrollschächte DIN 1000               ca. 33 Stück 
- Liefern und Verlegung von Wasserleitungsrohren  

PE-HD 125 x 11,4 mm             ca. 340 Meter 
- Wasserleitungsschächte 1600 x 1600      ca. 6 Stück 
- Randeinfassungen Granit              ca. 750 Meter 
- Flächenabtrag für Straßen- und Versickerungsmulden  ca. 2150 m³ 
- Kombinierte Frostschicht ï Tragschicht     ca. 1400 m³ 
- Bit. gebundene Fahrbahn- und Wegflächen    ca. 2350 m² 
- Mikro-Leerrohre, Multirohrverbund 14 x 7mm     ca. 260 lfm 

 
Der Ausführungszeitraum wurde vom 02.05.2016 bis 23.12.2016 festgelegt. Die Angebotseröff-
nung wird am 31.03.2016 um 11.30 Uhr erfolgen. Somit wird das Submissionsergebnis nach 
Prüfung der Angebote durch das Ingenieurbüro Riker & Rebmann, Murrhardt, dem Gemeinde-
rat als Tischvorlage nachgereicht. 
 
Die Erschließungsmaßnahme ist im Haushaltsplan 2016 wie folgt finanziert: 
 
 
 
 
 
 
Baugebiet Stöckenhäule 2:  
 

I. Straßenbau (einschließlich Straßenbeleuchtung): 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/155/2016 656.61 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

12.04.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Haushaltsstelle 6300-950015.012       330.000,00 Euro 
 

II. Kanalnetzerweiterung: 
Haushaltsstelle 7000-950067.004       266.500,00 Euro 

 
III. Erweiterung des Wasserleitungsnetzes:   

Haushaltsstelle 3907-957090.001         85.000,00 Euro 
 

IV. Mikroleerrohrsysteme: 
Haushaltsstelle 7910-9500000.001         18.000,00 Euro 

 
Ortsgestaltung Dahlienstraße (Maßnahme der Flurbereinigung,  
Kostenübernahme durch die Gemeinde):  
 

V. Straßenbau  
Haushaltsstelle 6300-950023.012         80.000,00 Euro 

 
VI. Kanal 

Haushaltsstelle 7000-950072.004         50.000,00 Euro 
 
     VII Wasser 

Haushaltsstelle 3907-957093.001         22.500,00 Euro 
                                                                                                        ________________ 
 
Gesamtfinanzierung laut Haushaltsplan 2016 :     852.000,00 Euro  
 
 
Unter dem Vorbehalt der Nachrechnung werden sich die Kosten der Erschließungsmaßnahme 
Stöckenhäule 2 mit Dahlienstraße (Vergabesumme) auf 674.921,03 Euro belaufen. Die Ausga-
be für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper beläuft sich auf ca. 37.000,00 
Euro. Mit den Baunebenkosten (Honorar für Geologen und Ing.-Büro ca. 150.000,00 Euro) er-
geben sich Ausgaben von 861.921,03 Euro. Die bislang ungedeckten Ausgaben von 9.921,03 
Euro werden durch voraussichtliche Mehreinnahmen beim Verkauf der Bauplätze gedeckt.  
 
Zu 2.): Die Technische Verwaltung hat für die Ausführung der Straßenbeleuchtung für das Bau-
gebiet Stöckenhäule 2 ein Angebot von der Süwag Energie AG eingeholt. Das Angebot vom 
01.02.2016 ist auf marktüblichen Preisen kalkuliert. Bei den bisherigen Neubaugebieten wurden 
im Zuge des vergangenen Konzessionsvertrages stark vergünstigte Preise angeboten (vor Ein-
führung der LED-Technik wurde die Verlegung der Erdkabel, die Stellung der Masten und sons-
tige Arbeiten durch den Gewinn an dem zu verbrauchenden Strom der Straßenbeleuchtung 
querfinanziert).  
Da sich die Gemeinde gegen einen Erwerb und für den weiteren Betrieb der Straßenbeleuch-
tung durch die Süwag entschieden hat, scheidet die Alternative, einen anderen Anbieter zu be-
auftragen, aus.  
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Leuchtenlieferung aus der jetzigen Vergabe 
zurückzustellen.  
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g  : 

 
Die Vergabe der Erschließungsarbeiten erfolgt gemäß des Vergabevorschlags des Ing e-
nieurbüros Riker & Rebmann, Murrhardt, auf der Grundlage der nachzureichenden 
Tischvorlage an die wirtschaftlichste Bieterin.  
 



An die Süwag Energie AG wird die Lieferung  und Ausführung der Straßenbeleuchtung 
gemäß Angebot vom 01.02.2016, ohne die Lieferung der Straßenbeleuchtungskörper, 
zum Preis von 32.243,00 Euro einschließlich MwSt. vergeben.  
 
 
Anlage: 
Angebot der Süwag Energie AG vom 01.02.2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung   















Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Ausschreibung Umsetzung Löschwasserkonzeption Bretzenacker 3. und 

4. Bauabschnitt: Neuverlegung Wasserversorgungsleitung Ödernhardt - 
Bretzenacker  
 

   

    
Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 152/2016 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende leitet kurz in die Thematik ein und übergibt das Wort an Herrn Riker vom Inge-
nieurbüro Riker + Rebmann, der die Maßnahme, insbesondere den 3. und 4. Bauabschnitt an-
hand einer PowerPoint-Präsentation eingehend vorstellt.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Mitverlegung von Kabelleerrohren für einen zukunftsfähigen 
Breitbandausbau wichtig ist, um einen Lückenschluss bis nach Ödernhardt zu ermöglichen. 
Durch die Maßnahme wird außerdem der Wasserversorgungsdruck in Bretzenacker deutlich 
verbessert. Gleichzeitig ist jedoch der Einbau von Druckminderern zu überprüfen, um mögliche 
Brüche am alten Ortsnetz zu vermeiden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Hägele hinsichtlich des Wirtschaftsweges teilt der Vorsitzende 
mit, dass dieser aus zwei Gründen sinnvoll sei. Zum einen zur besseren Erschießung der dort 
liegenden Wasserversorgungsleitung, zum anderen soll er als Zufahrtsweg für die teilweise nicht 
erschlossenen Grundstücke dienen. 
 
Nach dem aktuellen Bauzeitenplan geht die Sporthalle Ende des Jahres in Betrieb, bis zu die-
sem Zeitpunkt müssen auch die Arbeiten an der Wasserversorgungsleitung abgeschlossen sein, 
um die geforderte Löschwassermenge für die Sporthalle bereitstellen zu können.   
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmig en Beschluss:  
 
Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung des dritten und vierten Bauabschnitts der 
Löschwasserkonzeption Bretzenacker betreffend die Verlegung einer neuen Verso r-
gung sleitung von Ödernhardt nach Bretzenacker, die Mitverlegung von Kabellee rrohren 
für den Breitbandausbau und den Lückenschluss des Wirtschaftsweges von der Nac h-



barschaftsschule nach Bretzenacker.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Ausschreibung Umsetzung Löschwasserkonzeption Bretzenacker 3. 
und 4. Bauabschnitt: Neuverlegung Wasserversorgungsleitung 

Ödernhardt - Bretzenacker  
 
 
Im Zuge des Sporthallenneubaus an der Nachbarschaftsschule ĂIn den Berglenñ wurde durch 
Druckmessungen im Wasserleitungsnetz festgestellt, dass die geforderte Löschwassermenge 
für die Sporthalle in Höhe von 96 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden nicht bereitge-
stellt werden kann. 
 
Daraufhin wurde das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murrhardt mit der Erarbeitung von 
Lösungsmöglichkeiten beauftragt. Die vom Ingenieurbüro erarbeitete Trinkwasserkonzeption 
stellt mehrere Varianten sowohl von der Kostenseite, als auch vom sich ergebenden Mehrnut-
zen gegenüber. Abschließend wird festgestellt, dass die Erneuerung der Fallleitung vom Hoch-
behälter Galgenberg bis nach Bretzenacker die wirtschaftlichste Lösung darstellt, da der Hoch-
behälter für die Wasserversorgung der Gemeinde Berglen zwingend erforderlich ist und die Fall-
leitung nach Ödernhardt vermutlich um das Jahr 1907 verlegt wurde. Die Fallleitung soll größer 
dimensioniert und eine separate Füllleitung verlegt werden.  
 
Neben der Bereitstellung der Löschwassermenge an der neuen Sporthalle kann auch der Was-
serversorgungsdruck in Bretzenacker deutlich verbessert werden. 
 
Über diesen Sachverhalt wurde der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 12.05.2015 in-
formiert. 
 
Das gesamte Bauvorhaben ist in vier Bauabschnitte untergliedert: 
 

I. Hochbehälter Galgenberg ï Ödernhardt 
II. Ortsdurchfahrt Ödernhardt 
III. Ödernhardt ï Nachbarschaftsschule 
IV. Nachbarschaftsschule ï Bretzenacker 
V. Hochbehälter Galgenberg 

 
Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Ödernhardt 
wurden in der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2015 vergeben. 
 
Aufgrund des hohen Felsaufkommens hat sich die Ausführung des ersten Bauabschnitts verzö-
gert und wird voraussichtlich bis Ende April beendet sein. 
 
Der zweite Bauabschnitt wird separat, im Zuge der innerörtlichen Leitungssanierungen in 
Ödernhardt, gemeinsam mit dem Abwasserkanal durchgeführt. Da in diesem Bereich noch wei-
tere Planungsleistungen notwendig sind, werden diese Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt in 
diesem Jahr vergeben. 
 
Vorliegend handelt es sich um die Bauabschnitte III und IV, also die Leitungsverlegung von 
Ödernhardt über die Nachbarschaftsschule nach Bretzenacker (siehe Pläne in der Anlage). 
 
Im Zuge dieser Maßnahme soll von der Nachbarschaftsschule bis nach Bretzenacker ein Wirt-
schaftsweg zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen (überwiegend Streuobstwiesen) 
bzw. zur lückenlosen Erschließung der parallel geführten Wasserleitung entstehen. 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/152/2016 815.61 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

12.04.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Die Kosten gemäß Kostenschätzung setzen sich für diese Maßnahmen wie folgt zusammen: 
 

- Kosten Wasserleitungsbau Ödernhardt ï Bretzenacker 250.000,00 ú (netto) 
- Umbau Wasserleitungsschacht an der NBS     40.000,00 ú (netto) 
- Kabelleerrohre Ödernhardt ï Bretzenacker     36.000,00 ú (brutto) 
- Wirtschaftsweg NBS ï Bretzenacker     83.000,00 ú (brutto) 

 
Bei den Zahlen aus der Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten ohne Nebenkos-
ten wie Planungskosten, Entschädigung für Dienstbarkeiten, Aufwendungen für Grunderwerb, 
Grenzwiederherstellung, usw. Die Kosten sind im Haushalt 2016 entsprechend veranschlagt. 
 
Die Vergabe der Arbeiten soll in der Sitzung des Gemeinderats am 10.05.2016 erfolgen. Die 
Maßnahme soll bis voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein. 
 
Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann wird bei der Sitzung anwesend sein, die Maßnahme vor-
stellen und für Rückfragen zur Verfügung stehen. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung des dritten und vierten Bauabschnitts 
der Löschwasserkonzeption Bretzenacker betreffend die Verlegung einer neuen Verso r-
gungsleitung von Ödernhardt nac h Bretzenacker, die Mitverlegung von Kabelleerrohren 
für den Breitbandausbau und den Lückenschluss des Wirtschaftsweges von der Nac h-
barschaftsschule nach Bretzenacker.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   









Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 12.04.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Dieter Beck 
Herr Gemeinderat Sascha Geck 
Frau Gemeinderätin Christa Jooß 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 23 anwesend) 

 

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
13. Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule - 3. Änderung"  - Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB - auf Gemarkung Oppelsbohm 
und Bretzenacker mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesba u-
ordnung  
- Aufstellungs - und Entwurfsbeschluss  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 126/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. 
 
Gemeinderat Moser fragt an, ob eine mögliche Kindergartenerweiterung durch den Bebauungs-
plan auch abgedeckt sei. Sollte dies nicht möglich sein, würde er eine Ausweitung der Baugren-
zen empfehlen, um auch für die Zukunft alle Möglichkeiten der Erweiterung zu haben. 
 
Herr Rabenstein informiert, dass die Änderung des Bauleitplanes im Bereich der Innenentwick-
lung aus zeitlichen Gründen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB erfolgt.  
Eine mögliche Erweiterung des Kindergartens würde sich außerhalb des Geltungsbereiches be-
finden. Der Bebauungsplan könnte dann anlassbezogen erweitert werden.    
 
Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss:  
 
1. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Nachbarsch aftsschule ï 3. 

Änderung" - Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB auf den 
Gemarkungen Bretzenacker und Oppelsbohm - wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13a BauGB  gefasst. Ferner wird der Bebauungsplan im Entwurf 
festgestellt.  

 
2. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 

74 Landesbauordnung für Baden -Württemberg (LBO) erlassen werden.  
 
3. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden auf Gemarkung Oppel s-

bohm Teilflächen der Flurstücke Nr. 1215 , 1276 und 1302 sowie auf Gemarkung 
Bretzenacker eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 246 einbezogen. Der räumliche 



Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan im Maßstab 1: 500 des freien Lan d-
schaftsarchitekten Wolfgang Blank, Stuttgart, vom 12.04.2016.  

 
4. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB  

durchgeführt, weshalb von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abg e-
sehen wird.  

 
5. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt.  
 
6. Der beschlossene Bebauungsplanentwurf vom 12.04.2016 einschließlich der B e-

gründung vom 12.04.2016 ist nach entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Ab s. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffen t-
lich auszulegen und die Träger öffentlicher Belange sind gemäß §  4 Abs. 2 BauGB 
zu beteiligen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bebauungsplanordner "Nachbarschaftsschule ï 3. Änderung"   
 




